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Stadt Marienmünster 

Der Bürgermeister 
 
 

 
 

 
  Marienmünster, den 24.11.2022 

 

 
Beschlussvorlage 

 

Drucksache-Nr.: 674/2022 
Kämmerei 

Sachbearbeiter/in: Kai Schöttler   

Vertretung der Stadt Marienmünster in der Verbandsversammlung des 
Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit 

Rat 14.12.2022 öffentlich Entscheidung 

 
 
Sachverhalt:  

 

Der Rat der Stadt Marienmünster hat in seiner Sitzung vom 17.08.2022 beschlossen, 
zur künftigen Sicherstellung der Beförsterung dem Zweckverband 

Gemeindeforstamtsverband Willebadessen beizutreten. 
 
Die Verbandsversammlung wiederum hat in ihrer Sitzung am 19.09.2022 

beschlossen, die Stadt Marienmünster als neues Mitglied zum 01.01.2023 
aufzunehmen. 

Somit werden die forstlichen Interessen der Stadt Marienmünster ab dem 01.01.2023 
durch das Gemeindeforstamt Willebadessen wahrgenommen. 
 

Zu den Verbandsversammlungen ist ein Vertreter der Stadt Marienmünster zu 
entsenden. 

 
Nach den Regelungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit des 
Landes Nordrhein-Westfalen (GkG NRW) bestehen die Verbandsversammlungen 

aus Vertretern der Verbandsmitglieder. Soweit eine Gemeinde Verbandsmitglied ist, 
werden die Vertreter durch den Rat für die Dauer seiner Wahlzeit aus seiner Mitte 

oder aus den Dienstkräften des Verbandsmitgliedes (Gemeinde) gewählt.  
 
Die Thematik Forst ist organisatorisch in der Kämmerei angesiedelt. Um den 

Informationsfluss optimal zu gestalten, wäre es sinnvoll, den Kämmerer der Stadt 
Marienmünster, Herrn Kai Schöttler, als Vertreter in die Verbandversammlungen zu 

entsenden. 
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Weiter ist zu berücksichtigen, dass § 15 Abs. 3 GkG zwingend vorgibt, dass für jedes 

Mitglied ein Stellvertreter für den Fall der Verhinderung zu bestellen ist. Hierbei 
handelt es sich also in jedem Fall um eine namentliche Stellvertretung. Gegen die 
Bestellung von weiteren Stellvertretern gibt es keine rechtlichen Bedenken, wobei 

auch hier auf die namentliche Stellvertretung zu achten ist. 
 

Es wird vorgeschlagen, als Stellvertreterin die Mitarbeiterin der Kämmerei Frau 
Lorena Platte zu benennen, da sie ebenfalls mit forstlichen Aufgaben betraut ist. 
 

 

 
 
Haushaltsrechtliche Stellungnahme:   

 

Nicht erforderlich. 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung:  

 

Die Stadt Marienmünster entsendet folgende Personen als Vertreter der Stadt 
Marienmünster in die Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes 
Willebadessen. 

 
1. Herrn Kai Schöttler 

2. Frau Lorena Platte als Stellvertreterin 
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